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Norm

WEG 1975 §3 Abs2 Z1

WEG 1975 §12 Abs3

WEG 2000 §9 Abs2

WEG 2000 §10 Abs3

Rechtssatz

Der durch § 12 Abs 3 WEG zulässige Eingri6 in die Rechte Dritter, die auf dem Mindestanteil lasten und sich "ohne

weiteres auf den berichtigten Mindestanteil beziehen", wenn nach der Einverleibung des Wohnungseigentums die

Nutzwerte nach § 3 Abs 2 Z 1 WEG neu festgesetzt werden und es deshalb in sinngemäßer Anwendung des § 136 Abs 1

GBG zu einer Berichtigung der Mindestanteile kommen muß, kann nicht auf den durch diese gesetzliche Bestimmung

nicht gedeckten Fall ausgedehnt werden, daß in Erfüllung vertraglicher Verp>ichtungen der bisher schlichten

Miteigentümer der Liegenschaft ihre Anteile bis zur Scha6ung der der Nutzwertfeststellung entsprechenden

Mindestanteile verringert und vergrößert werden. Eine analoge Anwendung des § 12 Abs 3 WEG auf den Fall, daß

erstmals Mindestanteile zur Begründung von Wohnungseigentum durch Anteilsverschiebungen gescha6en werden,

kommt wegen des Eingriffs in die Rechte der Pfandgläubiger nicht in Frage.
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Auch; nur: Eine analoge Anwendung des § 12 Abs 3 WEG auf den Fall, daß erstmals Mindestanteile zur

Begründung von Wohnungseigentum durch Anteilsverschiebungen geschaffen werden, kommt wegen des

Eingriffs in die Rechte der Pfandgläubiger nicht in Frage. (T1); Beisatz: §10 Abs3 letzter Satz WEG 2002 geht auf

§12 Abs3 WEG 1975 zurück und erlaubt ausdrücklich in den Fällen des §9 Abs2 Z1 bis3, nicht aber in denen der Z4

und5, die auf direkten Antrag beim Grundbuchsgericht erfolgende und daher (naturgemäß) erst bei einverleibtem

Wohnungseigentum mögliche Berichtigung der Mindestanteile in der Weise, dass jedem Wohnungseigentümer

der für sein Wohnungseigentumsobjekt nun erforderliche Mindestanteil zukommt. (T2)
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